
 

 
EINLADUNG und AUSSCHREIBUNG 

zu den 

VR Talentiade-Teamsprint/ 
BEZIRKSSTAFFELMEISTERSCHAFTEN 

offene Wertung für alle Teilnehmer 
„2 er Teamsprint-Rollski“ 

   am Samstag, den 21.03.2026 11:00 Uhr 
 
 

Veranstalter: SZ Römerstein 
Rennleitung: Luisa Holder, SZ Römerstein 
Örtliche Leitung: Romy Reutlinger, SZ Römerstein 
Streckenchef: Steffen Greiner, SZ Römerstein 
Kampfrichterobmann: Stefan Allgaier, WSV Mehrstetten 
Kampfrichter: Lt. Bezirkseinteilung 
Kampfgericht: Nach Bestimmung der DWO 
Modus: Zwei Läufer bilden eine Mannschaft (eigene Rollski/Inliner) 
Stilart: Bambini – U9 beide Läufer laufen Technik nach eigener Wahl 
 (auch Inliner möglich) 

Andere Klassen, ab U10 wechselweise in klassischer (1.Läufer) und 
freier Technik (2.Läufer).  

Streckenlänge ca.:   
 Bambini           m/w 4 x 0,4 km (1. Start) 
 U8 - U9            m/w 6 x 0,4 km (1. Start) 
 U 10 - U 13      m/w 4 x 1,1km (2.Start) 
 U 14 - U 15      m/w 6 x 1,1km (3.Start) 
 U 16 - D           w 6 x 1,1km (3.Start) 
 U 16 – H          m 8 x 1,1km (4.Start) 
  
Klassenwertung/Teams: Bambini, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14/U15, U16w-Damen, 

U16m-Herren 
Gemischte Mannschaften werden in der männlichen Klasse 
gewertet. Für die Klasseneinteilung ist der jeweils ältere Starter 
maßgebend. 

 
Meldungen: email: Karl-Walter.Baechtle@t-online.de  
  
Meldeschluss: Mittwoch 18.03.2026       18.00 Uhr 
Nachmeldung: nicht möglich 
Startnummernausgabe: 21.03.2026   ab 10:00 Uhr 
Startgeld: pro Staffel €10,00; Hinterlegungsgebühr €20,00 
  
Start: 21.03.2026 11:00 Uhr, Albskistadion Dieter Winkler 
 Rollskistrecke Römerstein 
Siegerehrung: ca. ½ Stunde nach Rennende 
Wettlaufbüro: Skihütte SZ Römerstein 
Haftung: Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung gegenüber 

Zuschauern, Funktionären und Teilnehmern. 
 Auf die Versicherungspflicht wird hingewiesen. 
Wetterklausel: Info über www.skizunft-römerstein.de 
Achtung: Der Veranstalter behält sich Änderungen vor! 
 
 
 
 
           Bezirk Ost      SZ Römerstein 
Sportwart Walter Klotzbücher     Luisa Holder 
  



 

 
 

Datenschutzerklärung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis zu den Bildrechten 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom meldenden Verein müssen für die Durchführung des Wettbewerbs bestimmte Daten der 
Teilnehmer/innen (Vorname, Name, Geburtsdatum und Verein) angegeben werden, die vom 
SSV in automatisierten Verfahren (Datenverarbeitung) verarbeitet werden.  
Der Wettbewerb ist öffentlich und der SSV hat gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. f) ein berechtigtes 
Interesse die Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten zu informieren. Deshalb 
werden die erzielten Ergebnisse im Internet als Download zur Verfügung gestellt und an 
interessierte Pressemedien weitergeben.  
Der meldende Vereinsvertreter ist dafür verantwortlich die Teilnehmer/innen gemäß Art. 6 Abs. 
1 der DSGVO zu informieren und bei minderjährigen Teilnehmer/innen die Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten einzuholen.  
Die Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben. Der Datenschutz ist dem SSV sehr 
wichtig. Alle Infos zu diesem Thema und den Rechten der erfassten Personen finden Sie unter 
www.online-ssv.de/service/datenschutz.html. 

Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung bestätigt der meldende Vereinsvertreter, dass die 
Teilnehmer/innen freiwillig an einer öffentlichen Veranstaltung teilnehmen. Der SSV hat gemäß 
Artikel 6 Abs. 1 lit. f) ein berechtigtes Interesse die Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über 
die Aktivitäten zu informieren. Deshalb werden die Bilder auf der Verbandhomepage und in der 
Verbandszeitschrift sowie in den Medien des Baden-Württembergischen 
Genossenschaftsverbandes (BWGV) veröffentlicht und an interessierte Pressemedien 
weitergeben.  
Der meldende Vereinsvertreter ist dafür verantwortlich die Teilnehmer/innen gemäß Art. 6 Abs. 
1 der DSGVO zu informieren und bei minderjährigen Teilnehmer/innen die Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten einzuholen. 
Ausdrücklich wird auf ein nachträgliches Widerrufsrecht hingewiesen. Sollten Teilnehmer/innen 
nach Veröffentlichung um die Löschung eines Bildes ersuchen, wird der SSV der Aufforderung 
nachkommen. 
Unter Bezug auf § 23 Abs. 1 Nr. 3 KunstUrhG gilt das Sonderrecht, dass die Veröffentlichung 
von Bildern mit Personen, die als Menschenmenge auf einer Veranstaltung erscheinen auch 
ohne Zustimmung möglich ist.  


